
B fD I Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit

POSTANSCHRIFT

BETREFF

HIER

BEZUG

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 1468, 53004 Bonn

Ostfriesische T ransportgesellschaft 
Janssen UG

Conrebbersweg 34 
26721 Emden

hausanschrift Graurheindorfer Straße 153,53117 Bonn 

fon (0228) 997799-^H  

e-mail referat22@bfdi.bund.de

BEARBEITETVON

internet www.bfdi.bund.de

datum Bonn, 25.03.2022 
geschäftsz. 22-244-l/042#0093

Bitte ge be n  S ie  d a s  vo rste h e n d e  G eschä ftsze ichen  

bei a llen  A n tw o rtsc h re ib e n  u n b e d in g t  an.

Schriftliche Kontrolle vom 5. März 2021 bei der Ostfriesischen Transportgesellschaft 
Janssen UG, Emden

Ergebnis meiner Kontrolle

1. Meine Schreiben vom 5. März, 15. Juni, 12. Juli und 22. Dezember 2021
2. Ihre Schreiben eingegangen am 27. Mai, 16. August 2021 und 16. Februar 2022
3. Telefonate vom 14. Oktober, 29. November 2021 und 8. März 2022

Se h r geeh rter

mit Schreiben vom 5. März 2021 habe ich eine schriftliche Kontrolle bei der Ostfriesischen 
Transportgesellschaft Janssen UGin Emden begonnen und durchgeführt.

Gegenstand der schriftlichen Kontrolle gemäß § 42 Abs. 3 Postgesetz (PostG) i. V. m. Art. 58 
Abs. 1 lit. b) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) waren:

• Übersicht über Ihr Unternehmen sowie über die Zusammenarbeit mit anderen 
Postdienstleistern und Subunternehmern,

• Organisation des Datenschutzes in Ihrem Unternehmen,

• Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei der Erbringung von Postdienstleis
tungen nach den Vorschriften des PostG sowie der DSGVO (u. a. Abläufe bei der Zu
stellung sowie bei der Sortierung von Sendungen).
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Für die meinen Mitarbeitenden gewährte Unterstützung und kooperative Teilnahme an 
der schriftlichen Kontrolle danke ich Ihnen.

1. Ergebnis meiner Kontrolle

Die Kontrolle hat keine wesentlichen datenschutzrechtlichen Defizite hinsichtlich des Kon- 
trollgegenstandes ergeben. Insbesondere wurde festgestellt, dass die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten bei der Erbringung von Postdienstleistungen weitestgehend in der 
Verantwortung des beauftragenden Postdienstleisters, DER KURIER GmbH & Co. KG, er
folgt. Den Zustell- und Beladekräften der Ostfriesischen Transportgesellschaft Janssen UG 
werden lediglich die Anschriftendaten und näheren Umstände des Postverkehrs durch die 
Einsichtnahme und deren Verwendung bei der Zustellung der Postsendungen bekannt. 
Eine eigenständige Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Ostfriesische Trans
portgesellschaft Janssen UG bzw. ihrer Mitarbeitenden findet lediglich im Rahmen der 
Touren- und Zustellplanung statt.

Jedoch möchte ich für die Ostfriesische Transportgesellschaft Janssen UG folgende Pra

xisempfehlungen aussprechen:

Bei der eigenverantwortlichen Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur ge

schäftsmäßigen Erbringung von Postdienstleistungen werden diese sowohl im lokalen 

E-Mail-Account, als auch auf dem Desktop des verarbeitenden zugangsgeschützten Perso

nal Computers abgespeichert. Es wird empfohlen, diese umgehend nach Abschluss der 

Verwendung auf dem Desktop bzw. im E-Mail-Postfach zu löschen. Zudem sollte eine au

tomatisierte Löschregel eingerichtet werden, die vorsieht, dass diese personenbezogenen 

Daten grundsätzlich wöchentlich gelöscht werden, damit auch im Ausnahmefall, z. B. bei 

einer Erkrankung des Regelbearbeiters, die Datenlöschung zuverlässig erfolgt.

Grundsätzlich begrüße ich die Schulung Ihrer Mitarbeitenden zu Postgeheimnis und Da

tenschutz. Ich bitte allerdings darum, diese auch schriftlich zu dokumentieren. Hierzu 

steht Ihnen z. B. ein Musterschreiben für eine Verpflichtungserklärung mit zugehörigem 

Merkblatt unter

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Post/PostgeheimnisDatenschutz/sta

rt.html im Internet zur Verfügung. Diese können ausgedruckt und gemeinsam an die Be

schäftigten ausgehändigt werden.
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n3 Weiterhin empfehle ich, Ihre Mitarbeitenden regelmäßig -  mindestens bei Aufnahme der 
Tätigkeit und dann jährlich -  zu Themen des Datenschutzes bei der Erbringung von Post
dienstleistungen und zum Postgeheimnis zu schulen und zu sensibilisieren.

2. Hinweis zur Veröffentlichung

Erlauben Sie mir abschließend noch den folgenden Hinweis:

Der BfDI strebt ein modernes Informationsmanagement zwischen Bürger und Staat an, das 
eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen soll. In Verfolgung dieses Ziels werden Kon-
trollberichte im rechtlich zulässigen Rahmen veröffentlicht. Sofern die kontrollierte Stelle 
dies wünscht, wird auch deren Stellungnahme veröffentlicht. Sofern der Kontrollbericht 
Namen einzelner natürlicher Personen enthält, werden diese vor Veröffentlichung ge
schwärzt. Die Veröffentlichung erfolgt ca. einen Monat nach Übersendung des Kontrollbe-
richts.

Ich möchte Sie bitten mir mitzuteilen, ob Sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind und 
ob es Passagen gibt, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse beinhalten und daher zu 
schwärzen sind. Ohne Ihre Einwilligung würde sich die Veröffentlichung auf den Hinweis 
beschränken, dass eine Kontrolle durchgeführt wurde, Details dazu aber mangels Einwilli
gung nicht veröffentlicht werden.

Über eine eventuelle Pflicht zur Herausgabe des Kontrollberichts nach den Regelungen 
des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes (IFG) ist im Einzelfall gesondert zu entschei
den.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag
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